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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Insassen-
schutzeinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 
1.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Insassenschutzeinrichtung ist 
aus der europäischen Offenlegungsschrift 1 164 062 
A1 bekannt und dort insbesondere im Zusammen-
hang mit der dortigen Fig. 5 beschrieben. Die vorbe-
kannte Insassenschutzeinrichtung weist einen Gas-
sack mit zwei Abschnitten auf. Ein Abschnitt des 
Gassacks wirkt dabei als Stützabschnitt und der an-
dere Abschnitt des Gassacks wirkt als Halteab-
schnitt. Die Funktion des Stützabschnitts besteht da-
rin, die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes in eine ange-
hobene Stellung zu bringen. Der Halteabschnitt des 
Gassacks dient dazu, den Kopf bzw. den Hals des In-
sassen nach vorn zu beugen.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
bei einer Insassenschutzeinrichtung der eingangs 
angegebenen Art dafür zu sorgen, dass ein beson-
ders „sanftes" Vorbeugen des Kopfes bzw. des Hal-
ses des Insassen durch den Gassack erreicht wird. 
Konkret soll eine Verletzung der empfindlichen Na-
ckenwirbel des Insassen bei dem durch den Gassack 
erzwungenen Vorbeugen zuverlässig ausgeschlos-
sen werden.

[0004] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer In-
sassenschutzeinrichtung der eingangs angegebenen 
Art erfindungsgemäß durch die Merkmale des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der 
Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0005] Danach ist vorgesehen, dass der Gassack 
neben dem aktiven – also den Hals- bzw. Nacken 
beugenden – Hauptsack noch einen – im Hinblick auf 
die „Beugefunktion" passiven – Hilfssack aufweist. 
Die Funktion dieses Hilfssacks besteht darin, den 
Hauptsack im zunächst noch gasleeren Zustand in 
den Hals-Nacken-Bereich, also in den Bereich zwi-
schen der Kopfstütze bzw. dem oberen Bereich des 
Fahrzeugsitzes und dem Kopf- bzw. dem Nacken des 
Fahrgastes, zu ziehen und dort zu positionieren, be-
vor es zum Aufblasen des Hauptsackes kommt. Da-
durch, dass der Hauptsack zunächst in den Hals-Na-
cken-Bereich des Insassen gebracht und dort vor 
dem Aufblasen vollständig „entfaltet" und positioniert 
wird, ist sichergestellt, dass bei einem nachfolgenden 
Aufblasen des Hauptsacks der Druckaufbau im 
Hals-Nacken-Bereich des Insassen sehr gleichmäßig 
und sanft verläuft, weil nämlich der Druck gleichmä-
ßig über die gesamte Außenfläche des Hauptsacks 
auf den Insassen ausgeübt wird. Der erfindungsge-

mäße Gedanke besteht also zusammengefasst da-
rin, dass der den Hals-Nacken-Bereich beugende 
Hauptsack vor dem Aufblasen zunächst entfaltet und 
positioniert wird, um einen sanften Druckaufbau und 
ein sanftes Vorbeugen zu bewirken; erreicht wird dies 
durch den zusätzlichen erfindungsgemäßen Hilfs-
sack, der keine „beugende" Funktion hat, sondern 
den – im wesentlichen – zunächst noch gasleeren 
Hauptsack lediglich entfaltet und positioniert.

[0006] Der Hilfssack weist dazu zwei schlauchförmi-
ge Positionierkissen auf, die beim Aufblasen den 
Hauptsack positionieren. Die Positionierkissen kön-
nen sich beim Aufblasen des Hilfssacks links bzw. 
rechts am Kopf des Insassen vorbei in Richtung 
Fahrzeugdach entfalten. Durch die Anordnung der 
Positionierkissen neben dem Kopf des Insassen ist 
nämlich sichergestellt, dass es beim Aufblasen des 
Hilfssacks bzw. der Positionierkissen noch zu keinem 
ungewollten Druckaufbau im Hals-Nacken-Bereich 
des Insassen kommen kann; denn der Druckaufbau 
soll – wie oben ausgeführt – sanft erst durch den 
Hauptsack erfolgen.

[0007] Um dabei zu erreichen, dass die beiden Po-
sitionierkissen eine definierte Lage zueinander ha-
ben, wird es als vorteilhaft angesehen, wenn die zwei 
schlauchförmigen Positionierkissen durch ein Mittel-
kissen verbunden sind, das sich beim Aufblasen im 
Bereich zwischen der Kopfstütze und dem Kopf des 
Insassen entfaltet. Um dabei sicherzustellen, dass 
beim Aufblasen des Hilfssacks noch kein Druck auf 
den Hals-Nacken-Bereich des Insassen ausgeübt 
wird, sollte vorteilhaft die Dicke des Mittelkissens der-
art klein bemessen sein, dass beim Befüllen des 
Hilfssacks mit Gas der Kopf des Insassen nur unwe-
sentlich nach vorne in Fahrtrichtung bewegt wird. Un-
ter einer unwesentlichen Bewegung nach vorn ist da-
bei eine Bewegung des Kopfes von ca. maximal 15 
cm in Fahrtrichtung zu verstehen.

[0008] Um zu verhindern, dass die Positionierkissen 
beim Aufblasen derart an das Dach des Fahrzeugs 
anstoßen, dass sie ihre Sollposition bzw. Solllage 
nicht erreichen können, wird es als vorteilhaft ange-
sehen, wenn die Positionierkissen im Dachbereich 
nach vorn abgewinkelt bzw. nach vorn geneigt sind; 
dies wird in vorteilhafter Weise dadurch erreicht, dass 
die Positionierkissen jeweils zwei Bereiche aufwei-
sen, nämlich einen unteren Bereich, der zumindest 
im aufgeblasenen Zustand in Höhe des Hals- und 
Kopfbereiches des Insassen angeordnet ist und sich 
vom Fahrersitz in Richtung Fahrzeugdach erstreckt, 
und einen oberen Bereich, der zumindest im aufge-
blasenen Zustand oberhalb des Kopfbereiches des 
Insassen angeordnet ist und gegenüber dem unteren 
Bereich in Fahrtrichtung nach vorn abgewinkelt ist.

[0009] Wenn die beiden äußeren Positionierkissen 
in ihrem unteren Bereich durch das Mittelkissen und 
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in ihrem oberen Bereich durch den oberen Bereich 
des Hauptsacks verbunden sind, wird in vorteilhafter 
Weise sowohl eine definierte Lage der Positionierkis-
sen zueinander als auch ein besonders zuverlässi-
ges Entfalten und Positionieren des Hauptsacks im 
Hals-Nacken-Bereich des Insassen gewährleistet.

[0010] Im Übrigen wird es als vorteilhaft angesehen, 
wenn die Länge des oberen Bereichs der Positionier-
kissen derart dimensioniert ist, dass eine Abdeckung 
des Dachholmes des Fahrzeugs erfolgt; denn bei ei-
ner derartigen Dimensionierung der Länge der Posi-
tionierkissen wird eine Doppelfunktion der Positio-
nierkissen erreicht: Zum einen dienen die Positionier-
kissen zum Positionieren des Hauptsacks und zum 
anderen dienen sie dazu, eine seitliche Schutzfunkti-
on des Fahrgastes gegenüber dem Dachholm des 
Fahrzeugs zu erreichen.

[0011] Ein besonders zuverlässiger Schutz der 
Hals-Nacken-Wirbel des Insassen wird insbesondere 
dann erreicht, wenn ein ungeschütztes Aufschlagen 
des Kopfes des Insassen gegen das Fahrzeugdach –
beispielsweise wenn sich das Fahrzeug überschlägt 
– verhindert wird. Dies lässt sich in vorteilhafter Wei-
se dadurch erreichen, dass der obere Bereich des 
Hauptsacks derart als Rutsche ausgebildet ist, dass 
der Kopf des Insassen während einer Bewegung in 
Richtung zum Fahrzeugdach entlang einer vorgege-
benen Bahn geführt wird.

[0012] Zur Gewährleistung einer symmetrischen 
Befüllung des Hauptsacks wird es als vorteilhaft an-
gesehen, wenn zwei Verbindungslöcher zwischen 
Haupt- und Hilfssack vorgesehen werden. Um dabei 
die gewünschte Positionierung des Hauptsacks 
durch die beiden Positionierkissen zu gewährleisten, 
wird es als vorteilhaft angesehen, wenn ein Verbin-
dungsloch zur Verbindung des Hauptsackes mit ei-
nem der beiden Positionierkissen und ein weiteres 
Verbindungsloch zum Verbinden des Hauptsacks mit 
dem anderen der beiden Positionierkissen vorgese-
hen ist.

[0013] Um zu erreichen, dass die beiden Positio-
nierkissen auch einen seitlichen Halt des Kopfes des 
Insassen gewährleisten, wird es als vorteilhaft ange-
sehen, wenn die beiden Positionierkissen – gegenü-
ber dem Mittelkissen – in Fahrtrichtung erhaben sind.

[0014] Besonders einfach und kostengünstig lässt 
sich der Hilfssack fertigen, wenn er durch zwei je-
weils entlang einer Spiegelachse – im wesentlichen –
spiegelsymmetrisch geformte Gassack-Lagen gebil-
det ist, die an ihrem äußeren Rand miteinander ver-
bunden sind sowie durch mindestens zwei streifen-
förmige, die beiden Gassack-Lagen verbindende 
Verbindungsbereiche in drei Teilbereiche unterglie-
dert sind, von denen der mittlere Teilbereich das Mit-
telkissen und die beiden äußeren Teilbereiche die 

Positionierkissen bilden und das Mittelkissen und die 
beiden unteren Bereiche der Positionierkissen im we-
sentlichen parallel zur Spiegelachse angeordnet 
sind, wohingegen die beiden oberen Bereiche der 
Positionierkissen unter einem vorgegebenen Winkel 
senkrecht zur Spiegelachse abgewinkelt sind.

[0015] Um zu erreichen, dass eine optimale Nei-
gung zwischen dem unteren und dem oberen Bereich 
der beiden Positionierkissen erreicht wird, wird es als 
vorteilhaft angesehen, wenn der vorgegebene Win-
kel ungefähr 45° beträgt.

[0016] Die zwei streifenförmigen, die beiden Gas-
sack-Lagen verbindenden Verbindungsbereiche kön-
nen durch eine Klebeverbindung und/oder durch eine 
Naht, also einen Saum gebildet sein. Entsprechen-
des gilt für die beiden Gassack-Lagen, die an ihrem 
äußeren Rand miteinander vernäht und/oder verklebt 
sein können.

[0017] Um die Stabilität des Mittelkissens zu erhö-
hen, wird es als vorteilhaft angesehen, wenn im Be-
reich des Mittelkissens schlauchförmige Mittelschläu-
che vorgesehen werden; dies lässt sich in vorteilhaf-
ter Weise dadurch erreichen, dass die beiden Gas-
sack-Lagen im Bereich der Spiegelachse zumindest 
teilweise miteinander verbunden, insbesondere ver-
klebt und/oder vernäht, sind unter Bildung zweier 
schlauchförmiger Mittelschläuche im Mittelkissen.

[0018] Um das Entfalten des Hauptsackes und die 
richtige Positionierung des Hauptsackes zu erleich-
tern, wird es als vorteilhaft angesehen, wenn die Mit-
telschläuche im Mittelkissen in Richtung Fahrzeug-
dach konisch zulaufen, um in diesem Bereich den 
Übergang zwischen dem Mittelkissen und der Rut-
sche des Hauptsacks zu glätten.

[0019] Das konische Zusammenlaufen der Mittel-
schläuche lässt sich in vorteilhafter Weise dadurch 
erreichen, dass der Rand der beiden Gassack-Lagen 
im oberen Bereich der Mittelkissen zumindest teilwei-
se wellenförmig ausgestaltet ist.

[0020] Ein besonders einfacher und damit vorteil-
hafter Aufbau des Hauptsackes wird dadurch er-
reicht, dass der Hauptsack durch zwei weitere Gas-
sack-Lagen gebildet ist, die an ihrem äußeren Rand 
miteinander verbunden sind, der Hauptsack in einen 
unteren Kissenbereich und einen oberen Kissenbe-
reich untergliedert ist, wobei der obere Kissenbereich 
durch zwei weitere streifenförmige, die beiden weite-
ren Gassack-Lagen verbindende Verbindungsberei-
che in drei schlauchförmige Teilbereiche unterglie-
dert ist, die die Rutsche des Hauptsackes bilden.

[0021] Die zwei weiteren streifenförmigen Verbin-
dungsbereiche können vorzugsweise durch Verkle-
ben und/oder durch Vernähen gebildet sein; entspre-
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chendes gilt für die beiden weiteren Gassack-Lagen, 
die an ihrem äußeren Rand vorzugsweise miteinan-
der verklebt und/oder miteinander vernäht sein sol-
len.

[0022] Im übrigen wird es als vorteilhaft angesehen, 
wenn die beiden unter dem vorgegebenen Winkel ab-
stehenden innenliegenden Ränder des oberen Be-
reichs der Positionierkissen und der seitliche obere 
Rand des Hauptkissens miteinander, insbesondere 
durch Verkleben und/oder Vernähen, verbunden 
sind; denn bei dieser Ausgestaltung der Verbindung 
zwischen Positionierkissen und Hauptkissen wird in 
besonders einfacher Weise die oben erläuterte Nei-
gung der Positionierkissen oberhalb des Kopfes des 
Insassen, also im Dachbereich, gewährleistet.

[0023] Um eine ausreichende Stabilität des Haupt-
sackes zu erreichen, wird es als vorteilhaft angese-
hen, wenn die zwei weiteren streifenförmigen Verbin-
dungsbereiche im oberen Kissenbereich des Haupt-
sacks jeweils in einen kreisförmigen oder ovalen 
Saum münden; um dabei zu gewährleisten, dass es 
zu keiner Fixierung des Fahrgastkopfes in einer Un-
fallsituation kommt, wird es als vorteilhaft angese-
hen, wenn die kreisförmigen bzw. ovalen Säume von 
dem Mittelkissen des Hilfssackes derart abgedeckt 
werden, dass eine Fixierung des Kopfes ausge-
schlossen ist. Dies wird in vorteilhafter Weise da-
durch erreicht, dass der Hauptsack und der Hilfssack 
derart zueinander angeordnet sind, dass im zumin-
dest annähernd aufgeblasenen Zustand von Haupt- 
und Hilfssack die schlauchförmigen Mittelkissen des 
Hilfssacks zwischen dem Kopf des Insassen und den 
beiden Säumen angeordnet sind und diese gegenü-
ber dem Kopf abdecken.

[0024] Besonders einfach und damit vorteilhaft lässt 
sich die Form des unteren Kissenbereichs des 
Hauptkissens durch eine in sich geschlossene Ab-
naht, beispielsweise einen ovalen Saum, einstellen; 
die Formgebung des Hauptsackes spielt insbesonde-
re deshalb eine große Rolle, weil die Form festlegt, 
wie stark der Kopf und der Hals des Insassen ge-
beugt werden sollen; es wird daher als vorteilhaft an-
gesehen, wenn der untere Kissenbereich des Haupt-
sacks eine in sich geschlossene Abnaht, insbeson-
dere einen ovalen Saum, aufweist, der die Dicke und 
die Form des Hauptsacks im Hinblick auf das ge-
wünschte Beugen von Hals und Kopf des Insassen 
festlegt.

[0025] Um zu vermeiden, dass sich der Gassack 
beim Aufblasen im Bereich der Kopfstütze des Fahr-
gastsitzes verfängt, wird es als vorteilhaft angese-
hen, wenn der Sackbehälter, der den Gassack in 
deaktiviertem Zustand aufbewahrt, derart angeord-
net oder derart mit einer Rampe, beispielsweise ei-
nem Blechansatz, versehen ist, dass sich der Gas-
sack beim Aufblasen in Fahrtrichtung nach vorn ge-

neigt entfaltet.

[0026] Um eine ausreichende Stabilität des Gassa-
ckes auch im Falle eines Fahrzeugüberschlags zu er-
reichen, wird es als vorteilhaft angesehen, wenn das 
Mittelkissen des Hilfssacks in seinem unteren, sich 
im wesentlichen im Bereich zwischen der Kopfstütze 
und dem oberen Ende des Fahrersitzes entfaltenden 
Bereich gegenüber dem übrigen Bereich des Mittel-
kissens verstärkt ausgeführt ist. Eine verstärkte Aus-
führung des Mittelkissens kann insbesondere da-
durch erreicht werden, dass das Mittelkissen im Be-
reich zwischen der Kopfstütze und dem Fahrersitz 
gegenüber dem übrigen Bereich des Mittelkissens di-
cker ausgeführt ist.

[0027] Insbesondere bei einem Fahrzeugüber-
schlag kommt es darauf an, dass sich die seitliche 
Lage des Gassackes nicht verändert; eine besonders 
sichere seitliche Befestigung des Gassacks wird in 
vorteilhafter Weise dadurch erreicht, dass die Befes-
tigung des Hilfssacks am Sackbehälter oder an dem 
Sitz des Insassen an mindestens zwei Befestigungs-
punkten erfolgt, von denen der eine am unteren äu-
ßeren Rand eines der Positionierkissen und der an-
dere am unteren äußeren Rand des anderen Positio-
nierkissens angeordnet ist.

[0028] Die Strömungsverbindung zwischen dem 
Haupt- und dem Hilfssack lässt sich besonders ein-
fach und damit vorteilhaft dadurch gewährleisten, 
dass der Hauptsack und der Hilfssack im Bereich ih-
rer Verbindungslöcher miteinander verklebt sind, ins-
besondere mit Silikonkleber. Das Verkleben von 
Haupt- und Hilfssack wird dabei so durchgeführt, 
dass eine hohe Formstabilität des resultierenden 
„Gesamtgassacks" erreicht wird.

[0029] Im Übrigen wir es als vorteilhaft angesehen, 
wenn die Nähte bzw. Säume des Gassacks mit Kleb-
stoff, insbesondere Silikonkleber, abgedichtet sind, 
vorzugsweise sollten alle Nähte durch Silikonkleber 
abgedichtet sein.

[0030] Bei einem Auffahrunfall mit hoher Geschwin-
digkeit kann es vorkommen, dass die Rücklehne des 
Insassensitzes, beispielsweise des Fahrersitzes, me-
chanisch versagt und sich nach hinten verschiebt. 
Ebenso bewegt sich dann der Fahrzeuginsasse nach 
hinten und ist der Gefahr ausgesetzt, Kopfverletzun-
gen an harten Fahrzeugteilen zu erleiden; um dann 
einen ausreichenden Schutz des Kopfes des Fahr-
zeuginsassen zu gewährleisten, kann der Gassack, 
insbesondere die Rutsche des Hauptsackes, genutzt 
werden. Es wird daher als vorteilhaft angesehen, 
wenn die erfindungsgemäße Insassenschutzeinrich-
tung einen im hinteren Bereich des Fahrzeugs ange-
ordneten Aufprallsensor und eine mit diesem Sensor 
verbundene Steuereinrichtung aufweist, die das Auf-
blasen des Gassacks auch bei einem Heckaufprall 
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auslöst, sofern der Aufprallsensor einen Aufprall ei-
nes von hinten auffahrenden Fahrzeugs mit einer Dif-
ferenzgeschwindigkeit ermittelt, die einen vorgege-
benen Differenzgeschwindigkeitsgrenzwert über-
schreitet. Unter dem Begriff Differenzgeschwindigkeit 
wird dabei der Geschwindigkeitsunterschied zwi-
schen dem durch die Insassenschutzeinrichtung zu 
schützenden Fahrzeug und dem von hinten auffah-
renden Fahrzeug verstanden.

Ausführungsbeispiel

[0031] Zur Erläuterung der Erfindung zeigen:

[0032] Fig. 1a,Fig. 1b, Fig. 1c dreidimensionale 
Ansichten eines Ausführungsbeispiels für einen Gas-
sack der erfindungsgemäßen Insassenschutzeinrich-
tung,

[0033] Fig. 2 den Hauptsack des Gassacks gemäß
den Fig. 1a bis Fig. 1c in einer zweidimensionalen 
Darstellung,

[0034] Fig. 3 den Hilfssack des Gassacks gemäß
den Fig. 1a bis Fig. 1c in einer zweidimensionalen 
Darstellung,

[0035] Fig. 4a und Fig. 4b jeweils eine zweidimen-
sionale Darstellung, die die Verbindung von Haupt- 
und Hilfssack bei dem Gassack gemäß den Fig. 1a
bis Fig. 1c zeigt, und

[0036] Fig. 5a bis Fig. 5h dreidimensionale Darstel-
lungen, die das Aufblasen des Haupt- und Hilfssacks 
gemäß den Fig. 1a bis Fig. 1c in seinem zeitlichen 
Verlauf zeigen.

[0037] Die Fig. 1a bis Fig. 1c zeigen drei dreidi-
mensionale Ansichten eines Ausführungsbeispiels 
für einen Gassack in der erfindungsgemäßen Insas-
senschutzeinrichtung. Man erkennt in der Fig. 1a ei-
nen Hauptsack 1, der durch einen ovalen Saum 3 so-
wie durch zwei kreisrunde Säume 5 in einen unteren 
Bereich 7 und in einen oberen Bereich 9 untergliedert 
ist. Die beiden kreisrunden Säume 5 bilden die En-
den zweier etwa paralleler Nähte 11 und 13, die sich 
jeweils bis zum Ende des oberen Bereichs 9 des 
Hauptsacks 1 erstrecken und dort in die äußere 
Hauptnaht 15 des Hauptsacks 1 münden.

[0038] Durch die beiden parallelen Nähte 11 und 13
werden im oberen Bereich 9 des Hauptsacks 1 drei 
schlauchförmige Teilbereiche 17 gebildet, die als 
Rutsche 19 wirken. Der untere Bereich 7 des Haupt-
sacks 1 dient dazu, den Kopf und den Hals eines 
Fahrzeuginsassen in Fahrtrichtung nach vorn zu 
beugen.

[0039] Im übrigen sind in der Fig. 1a zwei Verbin-
dungslöcher 21 angedeutet, über die der Hauptsack 

1 mit einem Hilfssack 23 in einer Strömungsverbin-
dung steht. Im Bereich der Verbindungslöcher 21
sind der Hauptsack 1 und der Hilfssack 23 miteinan-
der verklebt.

[0040] Das Bezugszeichen 25 zeigt eine Verbin-
dungsnaht, die den Hauptsack 1 und den Hilfssack 
23 miteinander verbindet.

[0041] Die Fig. 1b zeigt den Gassack in einer Sei-
tenansicht. Man erkennt den Hauptsack 1, der im Be-
reich 27 der Verbindungslöcher auf dem Hilfssack 23
aufgeklebt ist und durch die seitliche Verbindungs-
naht 25 mit diesem vernäht ist.

[0042] Die Fig. 1c zeigt den Hilfssack 23, der durch 
zwei parallele Nähte 29 unterteilt ist, und zwar in zwei 
Positionierkissen 31 und in ein Mittelkissen 33.

[0043] Das Mittelkissen 33 ist wiederum durch eine 
Längsnaht 35, die anschaulich betrachtet eine Art 
Symmetrie- oder Spiegelachse für den Hilfssack 23
bildet, in zwei schlauchförmige Mittelschläuche 37
unterteilt, die nach oben hin – also in Richtung zu der 
Rutsche 19 des Hauptkissens 1 – konisch zusam-
menlaufen.

[0044] Im Übrigen zeigt die Fig. 1c ein Gehäuse 
(bzw. Sackbehälter) 39, in dem der aus dem Haupt-
sack 1 und dem Hilfssack 23 gebildete Gassack 41 in 
gefaltetem Zustand verstaut werden kann. In dem 
Gehäuse 39 kann beispielsweise auch ein Gasgene-
rator 40 zum Aufblasen des Gassacks 41 aufbewahrt 
sein.

[0045] Zur Befestigung des Gassacks im Bereich ei-
nes Fahrzeugsitzes sind jeweils am unteren Rand 
der Positionierkissen 31 Befestigungspunkte 43 vor-
gesehen, die einen möglichst großen Abstand zuein-
ander aufweisen.

[0046] Die Fig. 2 zeigt den Aufbau des Hauptsacks 
1 des Gassacks 41 gemäß den Fig. 1a bis Fig. 1c. 
Man erkennt zwei Gassack-Lagen 45, die als Gewe-
beplatten 45 ausgebildet sind; diese Gewebeplatten 
45 liegen aufeinander und sind durch die äußere 
Hauptnaht 15 miteinander vernäht.

[0047] Im übrigen erkennt man in der Fig. 2 den 
ovalen Saum 3 sowie die beiden kreisrunden Säume 
5, die den Hauptsack 1 in den unteren Kissenbereich 
7 und in den oberen Kissenbereich 9 unterteilen. Au-
ßerdem sind die beiden parallelen Nähte 11 und 13
gezeigt, die den oberen Kissenbereich 9 in schlauch-
förmige Teilbereiche 17 untergliedern. Die schlauch-
förmigen Teilbereiche 17 bilden die Rutsche 19 des 
Hauptsackes 1.

[0048] Zusätzlich sind in der Fig. 2 Justagepunkte 
47, 47', 49 und 49' dargestellt. In dem Randbereich 
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zwischen den Justagepunkten 47 und 49 sowie in 
dem Randbereich zwischen den Justagepunkten 47'
und 49' ist der Hauptsack 1 mit den äußeren Rändern 
der Positionierkissen des Hilfssackes 23 vernäht.

[0049] Die Fig. 2 zeigt darüber hinaus Klebestellen 
51, die zum Verkleben des Hauptsackes 1 mit dem 
Hilfssack 23 im Bereich der Verbindungslöcher 21
verwendet werden.

[0050] In der Fig. 2 sind darüber hinaus Positionier-
kreuze 53 dargestellt, die angeben, wie der Haupt-
sack 1 relativ zum Hilfssack 23 positioniert wird; in 
der Fig. 3, die nachfolgend erläutert wird, sind die 
entsprechenden Positionierkreuze bei dem Hilfssack 
23 gezeigt.

[0051] Die Fig. 3 zeigt den Aufbau des Hilfssackes 
23 im Detail. Man erkennt zwei Gassack-Lagen 55, 
die als Gewebeplatten 55 ausgebildet sind. Diese 
Gewebeplatten 55 liegen aufeinander und sind durch 
eine äußere Naht 57 miteinander vernäht. Im übrigen 
erkennt man die parallelen Nähte 29, die den Hilfs-
sack in die drei Teilbereiche untergliedern, nämlich in 
das Mittelkissen 33 und in die beiden Positionierkis-
sen 31. Die beiden parallelen Nähte 29 münden je-
weils in einen kreisrunden Saum, der in der Fig. 3
das Bezugszeichen 59 trägt.

[0052] Die Fig. 3 zeigt außerdem die Längsnaht 35, 
die als Spiegel- bzw. Symmetrieachse des Hilfssacks 
23 bildet und in einen weiteren kreisrunden Saum 61
mündet. Durch diese Längsnaht 35 ist das Mittelkis-
sen 33 in die zwei Mittelschläuche 37 unterteilt.

[0053] Im oberen Bereich des Hilfssacks 23 – dies 
ist dieser Bereich, der dem Gaseinfüllbereich 63 ge-
genüber liegt – sind die Gewebeplatten 55 wellenför-
mig ausgestaltet; dies führt dazu, dass beim Aufbla-
sen des Hilfssacks 23 die beiden Mittelschläuche 37
des Hilfssacks 23 konisch zusammenlaufen.

[0054] Wie sich in der Fig. 3 darüber hinaus erken-
nen lässt, sind das Mittelkissen 33 und die beiden un-
teren Bereiche der beiden Positionierkissen 31 im 
wesentlichen parallel zu der durch die Längsnaht 35
gebildete Spiegelachse angeordnet; die beiden obe-
ren Bereiche der Positionierkissen 31, die also mit 
dem wellenförmigen Bereich des Mittelkissens 33 in 
Verbindung stehen, sind hingegen unter einem Win-
kel senkrecht zur Spiegelachse abgewinkelt. Dieser 
Winkel beträgt bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
der Fig. 3 ca. 45°.

[0055] In der Fig. 3 sind Justagepunkte 65, 67, 65'
und 67' eingezeichnet, die jeweils Randbereiche der 
Gewebeplatte 45 des Hilfssacks 23 begrenzen. In 
den Nahtbereichen zwischen den Justagepunkten 65
und 67 bzw. 65' und 67' ist der Hilfssack 23 mit dem 
Hauptsack 1 durch die Naht 25 (vgl. Fig. 1a, Fig. 1b, 

Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4a und Fig. 4b) vernäht. Konkret 
werden die zwei Säcke derart miteinander vernäht, 
dass der Justagepunkt 47 gemäß der Fig. 2 mit dem 
Justagepunkt 65 gemäß der Fig. 3, der Justagepunkt 
49 gemäß der Fig. 2 mit dem Justagepunkt 67 ge-
mäß der Fig. 3, der Justagepunkt 65' gemäß der 
Fig. 3 mit dem Justagepunkt 47' gemäß der Fig. 2
und der Justagepunkt 67' gemäß der Fig. 3 mit dem 
Justagepunkt 49' gemäß der Fig. 2 zusammenfallen. 
Ein Vernähen der beiden Säcke an diesen Stellen ist 
dabei nur dadurch möglich, dass die Gewebeplatten 
45 des Hilfssacks 23 im oberen Bereich der beiden 
Positionierkissen 31 quasi hochgeklappt werden, um 
eine Verbindung zu der Nahtstelle 25 zwischen dem 
Hauptsack 1 und dem Hilfssack 23 gemäß der Fig. 2
zu ermöglichen.

[0056] Im übrigen zeigt die Fig. 3 die Befestigungs-
punkte 43, mit denen der Gassack 1 in der Insassen-
schutzeinrichtung befestigt wird.

[0057] Ergänzend sind in der Fig. 3 die Klebestellen 
51 markiert, die zum Verkleben des Hilfssacks 23 mit 
dem Hauptsack 1 dienen. Darüber hinaus erkennt 
man die Positionierkreuze 53, die darstellen sollen, in 
welcher Lage die Gewebeplatten 45 des Hauptsa-
ckes 1 gemäß der Fig. 2 mit den Gewebeplatten 55
des Hilfssacks 23 gemäß der Fig. 3 verbunden wer-
den sollen.

[0058] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen schließlich, 
wie die Gewebeplatten 55 des Hilfssacks 23 auf die 
Gewebeplatten 45 des Hauptsacks 1 aufgelegt und 
unter Hoch- bzw. Zusammenklappen der Randberei-
che vernäht werden. Das Zusammenklappen und 
Vernähen ist durch den Pfeil 69 in der Fig. 5 an-
schaulich dargestellt.

[0059] Durch die Klebestellen 51 sind die Gewebe-
platten 45 des Hilfssacks 23 und die Gewebeplatten 
55 des Hauptsack 1 miteinander verklebt.

[0060] Die Fig. 5a bis Fig. 5h zeigen das Aufblasen 
des Gassacks 41 gemäß den Fig. 1 bis 4 im zeitli-
chen Verlauf, und zwar in einem Zeitfenster von 0 bis 
300 ms. Dabei zeigt jeweils die linke Abbildung jeder 
Figur eine Seitenansicht und die jeweils rechte Abbil-
dung eine Ansicht von vorn. Die Fig. 5a zeigt dabei 
den Zustand des Gassacks zu Beginn des Aufbla-
sens, also kurz nach dem Auslösen der Insassen-
schutzeinrichtung gemäß den Fig. 1 bis 4. Die 
Fig. 5b bis Fig. 5h zeigen dann den weiteren zeitli-
chen Verlauf des Aufblasens.

[0061] Man erkennt in den Fig. 5a bis Fig. 5h einen 
Fahrersitz 100 mit einer Kopfstütze 110. Auf diesem 
Fahrersitz 100 befindet sich eine Puppe 120, ein so-
genannter Dummy, der einen Fahrzeuginsassen er-
setzt.
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[0062] In der Fig. 5a lässt sich der Gassack 41 qua-
si noch gar nicht erkennen; man sieht lediglich einen 
Seitenairbag 130, der bereits vollständig aufgeblasen 
ist. Dieser Seitenairbag 130 spielt für die Erläuterung 
der erfindungsgemäßen Insassenschutzeinrichtung 
keine wesentliche Rolle und dient lediglich dazu zu 
zeigen, dass die erfindungsgemäße Insassenschutz-
einrichtung gemäß den Fig. 1 bis 4 auch mit weiteren 
Schutzeinrichtungen beliebig kombinierbar ist.

[0063] In den Fig. 5b bis Fig. 5e lässt sich erken-
nen, wie sich der Hilfssack 23 entfaltet und aufgebla-
sen wird. So lässt sich insbesondere erkennen, wie 
sich die Positionierkissen 31 links und rechts neben 
dem Kopf der Puppe 120 in Richtung Fahrzeugdach 
erstrecken und dabei den quasi noch gasleeren 
Hauptsack 1 zwischen der Kopfstütze 110 und dem 
Kopf der Puppe 120 positionieren (vgl. insbesondere 
die Fig. 5d). Anschließend füllt sich dann der Haupt-
sack 1 mit Gas, wie sich beispielsweise in der Fig. 5e
gut erkennen lässt.

[0064] In der Fig. 5h ist der Gassack dann vollstän-
dig aufgeblasen. Man erkennt die Positionierkissen 
31, zwischen denen die Rutsche 19 des Hauptsacks 
1 angeordnet ist.

[0065] Den Fig. 5a bis Fig. 5h lässt sich darüber hi-
naus entnehmen, dass – insbesondere bei Fahr-
zeuginsassen mit kleiner Körpergröße – nicht nur der 
obere Bereich des Hauptsackes als Rutsche wirken 
kann, sondern auch die unteren Bereiche von Haupt-
und Hilfssack. Die unteren Bereiche von Haupt- und 
Hilfssack sollten daher so dimensioniert sein, dass 
sie in Verbindung mit der Rutsche 19 des Hauptsa-
ckes als weitere Rutsche wirken können, die sich an 
die eigentliche Rutsche 19 anschließt.

Patentansprüche

1.  Insassenschutzeinrichtung zum Schutz des 
Hals-Nackenbereiches eines Insassen (120) eines 
Fahrzeuges mit einem in einen Fahrzeugsitz (100) 
mit Kopfstütze (110) integrierten Gassack (41) und ei-
nem Gasgenerator (40) zum Aufblasen des Gassa-
ckes (41), wobei der Gassack (41) mindestens einen 
Hauptsack (1) und mindestens einen Hilfssack (23) 
aufweist, wobei der Hilfssack (23) und der Hauptsack 
(1) derart miteinander in Strömungsverbindung ste-
hen, dass bei einem Befüllen des Gassackes (41) mit 
Gas im wesentlichen zuerst der Hilfssack (23) und 
erst anschließend der Hauptsack (1) mit Gas befüllt 
werden, und wobei der Hilfssack (23) zwei schlauch-
förmige Positionierkissen (31) aufweist, die sich wäh-
rend des Aufblasens vom Bereich des Fahrzeugsit-
zes (100) seitlich links bzw. rechts am Kopf des In-
sassen (120) vorbei in Richtung Fahrzeugdach hin-
aus entfalten und den noch im wesentlichen unbefüll-
ten Hauptsack (1) in Richtung 15 Fahrzeugdach zie-
hen – unter Positionierung des Hauptsacks (1) zwi-
schen der Kopfstütze (110) und dem Kopf des Insas-
sen (120).

2.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zwei schlauchförmigen Positionierkissen (31) 
durch ein Mittelkissen (33) verbunden sind, das sich 
beim Aufblasen im Bereich zwischen der Kopfstütze 
und dem Kopf des Insassen entfaltet. 

3.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Dicke des Mittelkissen (33) derart klein bemes-
sen ist, dass beim Befüllen des Hilfssackes (23) mit 
Gas der Kopf des Insassen nur unwesentlich nach 
vorne in Fahrtrichtung bewegt wird.

4.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 3, 

Bezugszeichenliste

1 Hauptsack
3 Ovaler Saum
5 Kreisrunder Saum
7 Unterer Bereich des Hauptsacks
9 Oberer Bereich des Hauptsacks
11 u. 13 Parallele Nähte im Hauptsack
15 Äußere Hauptnaht
17 Schlauchförmiger Teilbereich
19 Rutsche
21 Verbindungslöcher
23 Hilfssack
25 Verbindungsnaht
27 Bereich der Verbindungslöcher
29 Parallele Nähte im Hilfssack
31 Positionierkissen
33 Mittelkissen
35 Längsnaht
37 Mittelschläuche
39 Gehäuse
40 Gasgenerator

41 Gassack
43 Befestigungspunkte
45 Gewebeplatten
47,49 Justagepunkte
47',49'
51 Klebestellen
53 Positionierkreuze
55 Gewebeplatten
57 Äußere Naht
59 Kreisrunder Saum
61 Weiterer kreisrunder Saum
63 Gaseinfüllbereich
65, 65' Justagepunkte
67, 67'
69 Pfeil
100 Fahrersitz
110 Kopfstütze
120 Puppe
130 Seitenairbag
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dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Dicke des Mittelkissens (33) derart bemessen 
ist, dass beim Befüllen des Hilfssackes mit Gas der 
Kopf des Insassen maximal 15 cm in Fahrtrichtung 
bewegt wird. 

5.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass  
– die Positionierkissen (31) jeweils zwei Bereiche auf-
weisen, nämlich einen unteren Bereich, der zumin-
dest im aufgeblasenen Zustand in Höhe des 
Hals-und Kopfbereiches des Insassen angeordnet ist 
und sich vom Fahrersitz in Richtung Fahrzeugdach 
erstreckt, und einen oberen Bereich, der zumindest 
im aufgeblasenen Zustand oberhalb des Kopfberei-
ches des Insassen angeordnet ist und gegenüber 
dem unteren Bereich in Fahrtrichtung nach vorn ab-
gewinkelt ist.

6.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die beiden Positionierkissen (31) in ihrem unteren 
Bereich durch das Mittelkissen (33) und in ihrem obe-
ren Bereich durch den oberen Bereich (9) des Haupt-
sacks (1) verbunden sind.

7.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 5 
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Länge des oberen Bereichs der Positionierkis-
sen (31) derart dimensioniert ist, dass eine Abde-
ckung des Dachholmes des Fahrzeugs erfolgt.

8.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 5, 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass  
– dass der obere Bereich (9) des Hauptsacks (1) der-
art als Rutsche (19) ausgebildet ist, dass der Kopf 
des Insassen während einer Bewegung in Richtung 
zum Fahrzeugdach entlang einer vorgegebenen 
Bahn geführt wird.

9.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass  
– die Strömungsverbindung zwischen dem Haupt-
sack (1) und dem Hilfssack (23) durch zwei Verbin-
dungslöcher (21) gewährleistet ist.

10.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zwei Verbindungslöcher (21) den Hauptsack mit 
den beiden Positionierkissen (31) verbinden.

11.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die beiden Positionierkissen (31) – gegenüber dem 
Mittelkissen – in Fahrtrichtung erhaben sind.

12.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 

Ansprüche 2 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Hilfssack (23) durch zwei jeweils entlang einer 
Spiegelachse im wesentlichen spiegelsymmetrisch 
geformte Gassack-Lagen (55) gebildet ist, die an ih-
rem äußeren Rand miteinander verbunden sind so-
wie durch mindestens zwei streifenförmige, die bei-
den Gassack-Lagen (55) verbindende Verbindungs-
bereiche (29) in drei Teilbereiche untergliedert sind, 
von denen der mittlere Teilbereich das Mittelkissen 
(33) und die beiden äußeren Teilbereiche die Positio-
nierkissen bilden, und  
– das Mittelkissen und die beiden unteren Bereiche 
der Positionierkissen (31) im wesentlichen parallel 
zur Spiegelachse angeordnet sind, wohingegen die 
beiden oberen Bereiche der Positionierkissen unter 
einem vorgegebenen Winkel senkrecht zur Spie-
gelachse abgewinkelt sind.

13.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass  
- der vorgegebene Winkel ungefähr 45 Grad beträgt.

14.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zwei streifenförmigen, die beiden Gassack-La-
gen verbindenden Verbindungsbereiche jeweils 
durch eine Verbindungsnaht bzw. einen Saum (29) 
gebildet sind.

15.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
12, 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die beiden Gassack-Lagen an ihrem äußeren Rand 
miteinander vernäht und/oder verklebt sind.

16.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die beiden Gassack-Lagen im Bereich der Spie-
gelachse zumindest teilweise miteinander verbun-
den, insbesondere vernäht und/oder verklebt, sind 
unter Bildung zweier schlauchförmiger Mittelschläu-
che (37) im Mittelkissen.

17.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Mittelschläuche (37) in Richtung Fahrzeugdach 
in ihrem oberen Endbereich konisch zulaufen.

18.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
17, dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Rand der beiden Gassack-Lagen (55) im obe-
ren Bereich des Mittelkissen (33) zumindest teilweise 
wellenförmig ausgestaltet ist.

19.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Hauptsack durch zwei weitere Gassack-Lagen 
(45) gebildet ist, die an ihrem äußeren Rand mitein-
ander verbunden sind und  
– der Hauptsack (1) in einen unteren Kissenbereich 
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(7) und einen oberen Kissenbereich (9) untergliedert 
ist, wobei der obere Kissenbereich durch zwei weite-
re streifenförmige, die beiden weiteren Gassack-La-
gen verbindende Verbindungsbereiche (11, 13) in 
drei schlauchförmige Teilbereiche (17) untergliedert 
ist, die die Rutsche (19) des Hauptsacks bilden.

20.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
19, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zwei weiteren streifenförmigen Verbindungsbe-
reiche (11, 13) jeweils durch Vernähen und/oder Ver-
kleben gebildet sind.

21.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die beiden weiteren Gassack-Lagen (45) an ihrem 
äußeren Rand miteinander vernäht und/oder verklebt 
sind.

22.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 19, 20 oder 21 in Rückbezug auf einen 
der Ansprüche 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass  
– die beiden unter dem vorgegebenen Winkel abste-
henden innenliegenden Ränder (65–67, 65'–67') des 
oberen Bereiches der Positionierkissen (31) und der 
seitliche obere Rand (47–49, 47'–49') des Hauptkis-
sens (1) miteinander, insbesondere durch Vernähen 
und/oder Verkleben, verbunden sind.

23.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
22,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zwei weiteren streifenförmigen Verbindungsbe-
reiche im oberen Kissenbereich (9) des Hauptsacks 
jeweils in einen kreisförmigen Saum (5) münden und  
– der Hauptsack und der Hilfssack derart zueinander 
angeordnet sind, dass im zumindest annähernd auf-
geblasenen Zustand von Haupt- und Hilfssack die 
Mittelschläuche (37) des Hilfssacks zwischen dem 
Kopf des Insassen und den beiden Säumen angeord-
net sind und diese gegenüber dem Kopf abdecken.

24.  Insassenschutzeinrichtung nach Anspruch 
22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass  
– der untere Kissenbereich (7) des Hauptsacks (1) 
eine in sich geschlossene Abnaht (3), insbesondere 
einen ovalen Saum (3), aufweist, der die Dicke und 
die Form des Hauptsacks im Hinblick auf das ge-
wünschte Beugen von Hals und Kopf des Insassen 
festlegt.

25.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Gassack im deaktivierten Zustand in einem 
Sackbehälter der Insassen-Schutzeinrichtung aufbe-
wahrt ist, wobei  
– der Sackbehälter derart angeordnet oder derart mit 
einer Rampe, insbesondere einem Blechansatz, ver-

sehen ist, dass sich der Gassack beim Aufblasen in 
Fahrtrichtung nach vorn geneigt entfaltet.

26.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 2 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Mittelkissen (33) des Hilfssacks in seinem un-
teren, sich im wesentlichen im Bereich zwischen der 
Kopfstütze und dem oberen Ende des Fahrersitzes 
entfaltenden Bereich gegenüber dem übrigen Be-
reich des Mittelkissens verstärkt ausgeführt ist.

27.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 2 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Befestigung des Hilfssacks am Sackbehälter 
oder am Fahrersitz an mindestens zwei Befesti-
gungspunkten (43) erfolgt, von denen der eine am 
unteren äußeren Rand eines der Positionierkissen 
(31) und der andere am unteren äußeren Rand des 
anderen Positionierkissens angeordnet ist.

28.  Insassen-Schutzeinrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass  
– der Hauptsack und der Hilfssack zumindest im Be-
reich ihrer Verbindungslöcher (27) miteinander ver-
klebt sind, insbesondere mit Silikonkleber.

29.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Insassenschutzeinrichtung einen im hinteren 
Bereich des Fahrzeugs angeordneten Aufprallsensor 
und eine mit diesem Aufprallsensor verbundene 
Steuereinrichtung aufweist und  
– die Steuereinrichtung derart ausgestaltet ist, dass 
sie das Aufblasen des Gassacks auch bei einem 
Heckaufprall auslöst, sofern der Aufprallsensor einen 
Aufprall eines von hinten auffahrenden Fahrzeugs 
mit einer Differenzgeschwindigkeit ermittelt, die einen 
vorgegebenen Differenzgeschwindigkeitsgrenzwert 
überschreitet.

30.  Insassenschutzeinrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass  
– verklebte Verbindungsbereiche zwischen Gas-
sack-Lagen bzw. zwischen Haupt- und Hilfssack zu-
mindest teilweise durch Silikon-Kleber verklebt sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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